
Psychoonkologie
Die Psychoonkologie ist eine eigene wissenschaftliche Fachrichtung, die die seelischen Auswirkungen einer 
Krebserkrankung auf Betroffene erforscht und Möglichkeiten der Unterstützung entwickelt.

Gerade in einem extremen Ausnahmezustand wie einer Krebsdia-
gnose sind die meisten Patienten einfach überfordert. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass eine Krebserkrankung psychische Erschöp-
fungszustände, depressive Verstimmungen oder Depressionen mit 
sich bringt.

Damit diese seelischen Krisen nicht das Lebensgefühl der Pati-
enten negativ beeinfl ussen, sollte möglichst frühzeitig Hilfe in 
Anspruch genommen werden. Spätestens, wenn eine starke 
innere Anspannung, länger andauernde Niedergeschlagenheit, 
Angstzustände, Hoffnungslosigkeit, Selbstwertkrisen oder Pro-
bleme mit dem Partner und im Beruf auftreten, sollte der Patient 
psychologischen Rat einholen.

Was kann die psychoonkologische Patienten-
betreuung erreichen?
Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht von einfachen Entspan-
nungsübungen bis hin zu Gesprächen mit psychoonkologisch 
geschulten Beratern in der Klinik, in der „Reha“ oder in Krebs-
beratungsstellen. Für Patienten, die stark belastet sind oder über 
längere Zeit unter entsprechenden Symptomen leiden, kann 
eine psychotherapeutische Begleitung, gegebenenfalls mit einer 
Behandlung auch in einer Akutklinik, sinnvoll sein.
Im Vordergrund steht dabei immer die Frage, wie kann die bela-
stende Situation erleichtert werden und wie kann der Patient seine 
inneren und äußeren Ressourcen entdecken und nutzen. Dies 
kann zum Beispiel auch heißen, dass der Psychologe den Patienten 
dabei unterstützt, wenn es heißt, sich von der bisherigen Lebens-
planung zu verabschieden. Er bietet Klärungshilfe bei bevorstehen-
den Entscheidungen an, entwickelt zusammen mit dem Patienten 
neue Perspektiven und informiert seinen Patienten mit praktischen 
Informationen über gesundheitsfördernde Verhaltensweisen.
Meist sind bei einer Krebserkrankung auch nahestehende Per-
sonen, in erster Linie der Partner, die Kinder, Eltern, Geschwister 

und Freunde betroffen. Oft geraten auch sie an ihre eigene 
 Belastungsgrenze. Daher ist auch für sie eine Beratung sinnvoll 
und oft unumgänglich.

Überblick über die Maßnahmen einer 
 psychoonkologischen Betreuung
Neben der individuellen Beratung können der Patient bzw. seine 
Angehörigen ihren Problemen auch aktiv entgegentreten:
• Musiktherapie
•  Künstlerische Therapien (Kunsttherapie, Tanztherapie,

Musiktherapie u.a.)
• Yoga
• Einzel- und Gruppengespräche
•  Entspannungstechniken, wie zum Beispiel die Progressive Mus-

kelentspannung nach Jacobson oder Phantasiereisen (gelenkte 
Imagination) aus dem Bereich der Hypnosepsychotherapie

… und manchmal helfen auch Medikamente.

Fatigue-Syndrom
Zur Reduzierung des Fatigue-Syndroms ist ein individuelles, an der
Belastungsfähigkeit des Patienten orientiertes Ausdauertraining im
Rahmen der Bewegungstherapie sinnvoll.
(Das Fatigue- oder Erschöpfungs-Syndrom ist eine quälende Form 
von Müdigkeit und Erschöpfung, die während und nach der Tumor-
erkrankung auftreten kann.)

In der Klinik Graal-Müritz steht Ihnen ein ausgebildeter Psycho-
onkologe während der Rehabilitationsmaßnahme zur Seite.

Haben Sie Fragen?
Telefon 038206/750 oder info@klinik-graal-mueritz.de

Die Brustkrankenschwester
Brustkrebs ist mit etwa 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland die häufi gste Krebserkrankung bei 
Frauen. Gerade bei den Brustkrebspatientinnen ist eine medizinisch korrekte, aber auch sehr persönliche Betreu-
ung für die Betroffene sehr wichtig. Um diese besonderen Bedürfnisse kümmert sich die Brustkrankenschwester.

Diagnose Brustkrebs. Da geht für die betroffenen Frauen die Welt 
unter. Oft muss es sehr schnell gehen, da von der Diagnose bis zur 
Operation sehr wenig Zeit bleibt. Hinzu kommen neben der Angst 
vor der Krankheit und ihren Folgen auch eine Fülle an Informa-
tionen, die die Patientinnen bewältigen müssen. Die Zeit für ein 
verständnisvolles und einfühlsames Zuhören ist trotz aller Sorge 
um die Patientin meist einfach nicht da.

Aus diesem Dilemma wurde die Idee einer neuen Spezialisierung 
für ausgebildete Krankenschwestern geboren. Die Brustkranken-
schwester (in Englisch: Breast Care Nurse).

Die Brustkrankenschwester ist eine spezialisierte Krankenschwe-
ster, die die Patientin von der Untersuchung über die Behandlung 
bis zur Nachbetreuung begleitet. In dieser schweren Situation steht 
sie ihren Patientinnen insbesondere auch emotional bei, beantwor-
tet Fragen, erklärt Behandlungsabläufe, stellt Informationsmaterial 
bereit, bespricht Therapiepläne und Termine. Manchmal geht es 
auch um ganz praktische Dinge wie zum Beispiel die Beratung für 
eine Perücke, wenn die Haare ausfallen oder die Narbenpfl ege.

Auch nach der Entlassung steht die Brustkrankenschwester ihren 
Patientinnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn die Patientin es 
gerne möchte, kümmert sie sich dann auch gemeinsam mit der 
Sozialarbeiterin um Fragen zum Thema Nachsorge und vermittelt 
zum Beispiel Kontakte zu Sport- oder Selbsthilfegruppen.

Bei Problemen bekommt man nicht immer den richtigen 
Ansprechpartner zu fassen, aber mit der Brustkrankenschwester 
haben die Patientinnen jemanden, den sie immer mit „Fragen 
löchern können.“

In der Klinik Graal-Müritz steht Ihnen eine ausgebildete Brust-
krankenschwester während der ganzen Rehabilitationsmaßnahme 
zur Seite.

Haben Sie Fragen?
Telefon 038206/750 oder info@klinik-graal-mueritz.de
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Der Weg zu Ihrer Rehabilitation
bei der gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung

Anschlussheilbehandlung (AHB)
direkt im Anschluss an eine Krankenhausbe-
handlung oder ambulante Operation

In der Regel Krankenversicherung, DRV 
oder Unfallversicherung
Antritt grds. bis 14 Tage nach Kranken-
hausaufenthalt oder ambulanter OP; Antrag 
durch Krankenhaus-Sozialdienst

Heilung bestimmter Indikationen
(z. B. Krankheiten und Zustand nach 
Operation) nach Indikationsliste

Wunschklinik
muss AHB-Zertifi kat besitzen und sollte 
nicht weiter als 1 00 km vom Ort der akuten 
Behandlung entfernt liegen

Wunschklinik
muss angemessen und medizinisch sinnvoll 
sein, bei Zuständigkeit GKV muss Ver-
sorgungsvertrag gern. § 111 a SGB V mit 
Klinik bestehen

Ablehnung der beantragten Maßnahme 
durch Bescheid
insgesamt oder teilweise Ablehnung wegen 
Kosten, Zuzahlung oder Wunschklinik Hin-
weis: Eingangsfrist notieren, Beginn der 
Rechtsmittelfristen! (1 Monat für Wider-
spruch, 1 Monat für Klage)

Widerspruch gegen Ablehnung oder teil-
weise Ablehnung
Hinweise:
•  Akteneinsicht in medizinische Unterlagen 

beantragen
•  Begründung mit Arzt besprechen und im 

Zweifel zusätzlich Rechtsrat einholen
•  bei wiederholter Ablehnung: rechtsmittel-

fähige Entscheidung verlangen!

Klage beim zuständigen 
Sozialgericht gegen 
ablehnenden Widerspruchs-
bescheid
•  Rechtsmittelfrist beachten 

und Rechtsrat einholen.
•  Verfahren dauern leider oft 

Jahre!

Kostenzusage / Genehmigung der 
Behandlung
Mitteilung Beginn der Maßnahme

Behandlungsform
Kosten-/Leistungsträger*/ 

Wer zahlt?
Zweck der Maßnahme Wunschklinik

Reha-Antrag abgelehnt!
Kur-Antrag abgelehnt!

Was nun?

Medizinische Rehabilitation / 
Heilverfahren
Folgen einer bestehenden
Krankheit oder Behinderung
mildern; Erwerbsfähigkeit fördern
Dauer: regelmäßig 3 Wochen

Deutsche Rentenversicherung (DRV)
• Arbeitnehmer/ Angestellte
• Bezieher von Erwerbsminderungsrenten
• Kinder/ Schüler

versicherungsrechtliche Voraussetzungen 
(Wartezeiten)

Antragstellung bei Notwendigkeit durch 
Arzt oder durch Patient mit ärztlicher 
Bescheinigung

Empfehlung: persönliches Schreiben mit 
Gründen beifügen

Persönliche Voraussetzungen (DRV)
•  Erwerbsfähigkeit ist wegen Krankheit 

gemindert/ erheblich gefährdet
•  gute Prognose, dass Gefährdung oder 

Minderung der Erwerbsfähigkeit abge-
wendet werden kann

•  Belastbarkeit und Motivation des Patienten 
muss gegeben sein

Wunsch- und Wahlrecht des Patienten 
gern. § 9 SGB IX
Ist die Wunschklinik medizinisch besser 
geeignet, als die vom Kostenträger 
zugewiesene Klinik:

Allgemein GKV und DRV:
Mit ärztlicher Begründung (Attest) muss die
medizinisch besser geeignete Klinik trotz 
Mehrkosten ohne Zuzahlung zugewie-
sen werden. Der begründete Patienten-
wunsch ist in der Zuweisungsentscheidung 
 abzuwägen.

Ist die Wunschklinik medizinisch 
genauso geeignet, wie die vom Kosten-
träger zugewiesene Klinik:

Kostenträger GKV
Wunschklinik muss nach § 111 SGB V 
zugelassen und zertifi ziert sein. Seit Juli 
2015 ist durch die Neufassung des § 40 
Abs. II SGB V die Auffassung der GKV 
(siehe BSG Urteil B 1 KR 12/12 R) über-
holt, dass die Kasse grds. die eigene billige 
„Vertragsklinik“ durchsetzen kann. Eine 
geeignete Wunschklinik muss zugewie-
sen werden. Mehrkosten nur dann, wenn 
der Klinikwunsch nicht mit persönlicher 
Lebenssituation wie Alter, Geschlecht, 
Familie sowie religiösen/ weltanschaulichen 
Bedürfnissen (§ 9 SGB IX) begründet ist.
Kostenträger DRV
Wunschklinik ist zu gewähren, wenn dies 
nach persönlicher Lebenssituation (wie 
GKV), § 9 SGB IX, geboten ist und sie 
einen Belegungsvertrag mit der DRV hat 
oder aber immer wieder von ihr belegt wird 
(Art. 3 GG).

Allgemeine medizinische 
 Voraus setzungen
• Krankheiten erkennen/ heilen
•  Verschlimmerung von Krankheiten ver-

meiden oder Beschwerden lindern
•  einer drohenden Behinderung vorbeugen 

oder eine bestehende beseitigen oder 
Symptome verbessern

•  Verschlechterung einer Behinderung 
vermeiden

•  Verringern oder Vermeidung einer Pfl ege-
bedürftigkeit

•  Grundsatz:,.Ambulant nicht wirksam oder 
nicht möglich!“

Persönliche Voraussetzungen
•  Verhinderung der Schwächung der 

Gesundheit mit Wahrscheinlichkeit einer 
Krankheitsentwicklung oder

•  Verhütung oder Vermeidung von 
Krankheiten/Pfl egebedürftigkeit

•  Gefährdung der gesundheitlichen Entwick-
lung des Kindes (Bei Mutter-/Vater-Kind- 
Kuren nur stationäre Maßnahme!)

Gesetzliche Krankenversicherung (Heil-
verfahren)
• Rentner
• Schüler/Studenten
• Kinder
• Hausfrauen

Antrag bei notwendiger Rehabilitation darf 
der Arzt nach den Rehabilitationsrichtlinien 
stellen

In der Regel gesetzliche Krankenver-
sicherung
oder private Krankenversicherung, wenn
im Versicherungsvertrag enthalten

Vorsorgeheilbehandlung/ Kur
verhindert, dass gesundheitliche
Beeinträchtigung entsteht

Auszug:  Arbeitskreis Gesundheit e.V.
Stand: 05/2016
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